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auch gleichbleibend gutes Arbeiten entsprechend aner
kannt und stimuliert werden. Neben der auch für die Ent-* 
faltung der sozialistischen Arbeitsdisziplin notwendigen 
Verwirklichung des Leistungsprinzips sind Reaktionen der 
Leiter auf gute Arbeit in vielfältiger Weise — von morali
schen Anerkennungen bis hin zu staatlichen Auszeichnun
gen oder auch „nur“ in Form von persönlichen Gesprä
chen, die die Anerkennung des Leiters für die geleistete 
Arbeit zum Ausdrude bringen — wünschenswert und erfor
derlich.

Moralische Verpflichtung des Werktätigen 
zur Einhaltung der Arbeitsdisziplin

Auf der Grundlage der objektiv gegebenen gesellschaftli
chen Möglichkeiten zu verantwortungsbewußtem Handeln 
des einzelnen setzt sozialistische Arbeitsdisziplin eigenes 
aktives Bemühen des Werktätigen voraus, die für alle 
Werktätigen gültigen Pflichten und die für ihn speziell 
zutreffenden Arbeitspflichten freiwillig zu erfüllen sowie 
die ihm gewährten Rechte nach Maßgabe seiner Verant
wortung und seiner subjektiven Möglichkeiten wahrzu
nehmen. Hierzu ist unerläßlich, daß der Werktätige alle 
ihm gebotenen Möglichkeiten nutzt, um sich Kenntnis über 
die Gesamtheit seiner Pflichten zu verschaffen. Er muß in 
der Lage sein, diese Pflichten ständig in der geforderten 
Quantität und Qualität zu erfüllen. Von ihm wird gefor
dert, daß er alle subjektiv gegebenen und objektiv gebo
tenen Voraussetzungen ausschöpft, entsprechend seinen 
Kenntnissen und Fähigkeiten zu handeln. Das Wissen um 
die juristische Berechtigung und Verpflichtung allein reicht 
jedoch nicht aus, um der umfassenden Verantwortung ge
recht zu werden, die in der sozialistischen Gesellschaft 
objektiv für jeden einzelnen existiert. Sozialistische Diszi
plinbeziehungen basieren auch auf moralischen Werten, 
wie Einstellung zur Arbeit, zum Kollektiv, Motiven zur 
Arbeit, Bereitschaft, sich für die kollektive Arbeit verant
wortlich zu fühlen und sich zu engagieren, Grad der Iden
tifikation mit gesellschaftlichen Erfordernissen u. a. m.

Die moralischen Werte sind nicht ein für allemal ge
geben, sie müssen durch dauerhaftes Bemühen der Gesell
schaft, des Betriebes, der Kollektive und des einzelnen ge
festigt und entwickelt werden. Die Tatsache, daß die über
wiegende Mehrheit der Werktätigen diszipliniert, mit 
hoher Einsatzbereitschaft und verantwortungsbewußt ar
beitet, daß sie mit zunehmender Sachkenntnis an betrieb
lichen Entscheidungen teilhat, darf nicht darüber hinweg
täuschen, daß es auch noch Werktätige gibt, die sich den 
Normen der sozialistischen Arbeitsdisziplin wiederholt wi
dersetzen. Es ist weder für den Betrieb und für das Kol
lektiv noch für den Betreffenden selbst von Nutzen, würde 
man vor dieser Tatsache die Augen verschließen. Nachhal
tige Reaktionen der Leiter, besonders aber auch des un
mittelbaren Arbeitskollektivs, sind hier unerläßlich, um 
Verantwortungslosigkeit und Disziplinverletzungen22 zu be
gegnen. Überzeugung und Zwang — mit den im Gesetz 
vorgesehenen arbeitsrechtlichen Mitteln — einheitlich zur 
Erziehung zu nutzen und die nachhaltige Orientierung auf 
die Einheit von Rechten und Pflichten bei der Anwendung 
des Arbeitsrechts23 fördern die Einhaltung der Arbeitsdis
ziplin.

*

In der sozialistischen Arbeitsdisziplin, in den objektiv ge
gebenen Möglichkeiten, verantwortungsbewußt und diszi
pliniert zu arbeiten, im subjektiven Vermögen des einzel
nen Werktätigen und in seiner Bereitschaft, gesellschafts
gemäß mit Umsicht und Initiative zu handeln, sowie in 
der Stimulierung dieser Bereitschaft mit arbeitsrechtlichen, 
moralischen und anderen Mitteln bis hin zur Nutzung der 
durch das Gesetz vorgesehenen Sanktionen bei schuldhaft 
arbeitspflichtwidrigem Verhalten sind wesentliche Fakto
ren für die Intensivierung der Arbeit sowie der Beeinflus
sung ihres Nutzeffekts zu sehen.
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Informativ und anschaulich befaßt sich dieses erste komplexe 
Werk über die Grundrechte des Bürgers in unserer Gesell
schaft in seinem Hauptteil mit den Grundrechten und Grund
pflichten der Bürger der DDR, ihrer Entwicklung, ihrem Inhalt 
und ihrer Funktion. Dabei wird insbesondere die Einheit der 
politischen, persönlichen, sozialökonomischen und kulturellen 
Rechte betont, und es werden die Garantien genannt, die der 
Verwirklichung der Grundrechte im Sozialismus als gesamtge
sellschaftliche Aufgabe dienen.

Darüber hinaus informieren die Autoren über die Durch
setzung der Grundrechte in den europäischen Ländern der so
zialistischen Staatengemeinschaft, sie setzen sich mit überzeu
genden Argumenten mit imperialistischen Positionen zu den 
Menschenrechten auseinander und würdigen abschließend den 
innen- und außenpolitischen Beitrag der DDR zur Verwirkli
chung der Menschenrechte.

Das Buch befähigt Propagandisten, Referenten und Funk
tionäre zu einer offensiven Argumentation gegen die imperia
listische Menschenrechtskampagne.


